
Begriffsdefinition betreffend Inhalt des ÖREB-Katasters  
Beispiel «Nutzungsplanung» anhand eines konkreten Beispiels 
(nach Artikel 3 der Verordnung über den Kataster der öffentlich-rechtlichen 
Eigentumsbeschränkungen ÖREBKV) 
 

 
1. Einleitung 
Anhand von Auszügen aus konkreten Grundlagen (auf Stufe Bund , Kanton und Gemeinde) 
werden im Folgenden die Begriffe im Zusammenhang mit dem ÖREB-Kataster erläutert. 
 
 
1.1. Auf Stufe Bund, Artikel 3 ÖREBKV 
Artikel 3 der Verordnung über den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen 
ÖREBKV lautet: 
 
Art. 3 Inhalt 
 
Inhalt des Katasters sind: 
a. die in Anhang 1 GeoIV4 als Gegenstand des Katasters bezeichneten Geobasisdaten; 
b. die vom Kanton in Anwendung von Artikel 16 Absatz 3 GeoIG bezeichneten 
eigentümerverbindlichen Geobasisdaten; 
c. die Rechtsvorschriften, die zusammen mit den Geobasisdaten als Einheit die 
Eigentumsbeschränkung unmittelbar umschreiben und für die das gleiche 
Verfahren massgebend ist; 
d. die Hinweise auf die gesetzlichen Grundlagen der Eigentumsbeschränkungen; 
e. weitere Informationen und Hinweise, die dem Verständnis der öffentlichrechtlichen 
Eigentumsbeschränkungen dienen, soweit sie im Datenmodell 
nach Artikel 9 GeoIV vorgesehen sind. 
 
1.2. Beispiel: Gemeinde Goldach, Liegenschaft 2286 
 
Darstellung aus der Informationsebene Liegenschaften der amtlichen Vermessung 
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2. Zu den einzelnen Bestandteilen des ÖREB-Katasters 
2.1. Geobasisdaten gemäss ÖREBKV Artikel 3 Buchstabe a. und b. 

 
• Geobasisdaten des Bundesrechts gemäss Anhang 1 GeoIV1 

Aggregierte Daten gemäss RPG Artikel 14, Absatz 2 haben auf ÖREB-Ebene keine 
Rechtswirkung 

 
• Vom Kanton bezeichnete Geobasisdaten 

 Zonenplan hat nur in den Kantonen auf ÖREB-Ebene Rechtswirkung, in denen der Kanton 
abschliessend alle möglichen Zonen festlegt. 

 
• Von der Gemeinde bezeichnete Geobasisdaten 

 In den meisten Kantonen sind die Gemeinden zuständige Stellen gemäss GeoIG/IV und 
beschliessen über die eigentümerverbindlichen Geobasisdaten im Bereich 
Nutzungsplanung. 

 
 Hier stellt sich die Frage was unter Nutzungsplanung (Zonenplan) kommunal gemäss 

Anhang 1 GeoIV alles zu verstehen ist.  
 
 Vorschlag: Es beinhaltet alle Daten der im kommunalen Baureglement unter Ortsplanung 

vorgesehenen eigentümerverbindlichen Planungsinstrumente. 
 

 
 
Der Richtplan, die Übersicht über den Stand der Erschliessung und das Erschliessungs-
programm sind nicht eigentümerverbindlich. 
 
Problematik für die Datenmodellierung: Für den ÖREB-Kataster muss das Datenmodell alle 
diese Anforderungen der zahlreichen Gemeinden abdecken. Was beinhaltet jetzt das 
Minimaldatenmodell, das die Fachstelle des Bundes (ARE) erstellen muss? Wie viele 
Datenmodelle gibt es zum Thema Nutzungsplanung? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Geoinformationsgesetz, SR 510.62 
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Geobasisdatum betroffene Zonenplanfläche: 
 

 

Legende 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geobasisdatum betroffene Sondernutzungsplanfläche Nr. 118 (orange Linie): 
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Geobasisdatum betroffene Schutzverordnung: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.2. Rechtsvorschriften gemäss ÖREBKV Artikel 3 Buchstabe c. 
Genehmigungsvermerke sind fakultativ, Metadaten gemäss ÖREB Rahmenmodell sind aber 
zwingend. 
 
• Baureglement der Gemeinde Goldach, in Vollzug seit 30. März 1999 
 www.goldach.ch/dl.php/de/20070806182233/Baureglement.pdf 
 vollständig eingefügt, 22 Seiten, nicht als Link 
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• Genehmigter Sondernutzungsplan Nr. 118 
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Beispiel-OEREBKV-Art3_Nutzungsplanung-de_definitif.doc  Seite 6 



• Schutzverordnung, total 12 Seiten 

 
 

 
 
 
 
 
 
2.3. Hinweise auf die gesetzlichen Grundlagen gemäss ÖREBKV Artikel 3 Buchstabe d. 
 
• Bund: 

Bundesgesetz über die Raumplanung, RPG (SR 700( 
www.admin.ch/ch/d/sr/7/700.de.pdf 
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• Kanton: 

sGS 731.1 Gesetz über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht (Baugesetz) vom 
6. Juni 1972: 
www.gallex.ch/gallex/7/fs731.1.html 

 
 

 

http://www.gallex.ch/gallex/7/fs731.1.html


2.4. Weitere Informationen und Hinweise (optional) gemäss ÖREBKV Artikel Buchstabe 3 e. 

• Planungsbericht 
 
 

 
 

• Publizierte Genehmigung des Sondernutzungsplans 

 Genehmigung durch das kantonale Baudepartement und Publikation im Amtsblatt: 
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• Genehmigungsentscheid des Departementes 
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